Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für das Angebot „Engagement-Tag“

	An
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung
Peter-Altmeier-Allee 1
55116 Mainz
	
	Ort, Datum




	Allgemeine Angaben

	Antragsteller/in (Name, Vorname, Bezeichnung der Kommune)

	     

	Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

	     

	Ansprechpartner/in
	Erreichbarkeit

	     
	Telefon:      

	
	E-Mail:      

	Bankverbindung (zur Überweisung nach Bewilligung einer Zuwendung)

	Geldinstitut:      

	[bookmark: Text5]IBAN:      
	BIC:      



	Angaben zur Maßnahme / zum Projekt

	Soweit mit der beantragten Zuwendung mehrere Maßnahmen / Projekte gefördert werden sollen, sind die nachfolgenden Angaben jeweils gesondert zu tätigen.

	Zuwendungszweck (kurze aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme/des Projektes):

	[bookmark: _GoBack]     

	Ziel (kurze aber eindeutige Beschreibung des mit der Maßnahme/dem Projekt verfolgten Ziels):

	     

	Geplanter Zeitpunkt / Zeitraum der Durchführung:

	Durchführung am:       oder
	vom	     
bis	     

	Zeitraum der Planung und Fälligkeit von Zahlungen vor und nach der Durchführung:

	Beginn:	     
Ende:		     

	Gesamtkosten
	Beantragte Zuwendung bei der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

	[bookmark: Gesamtkosten]     
davon zuwendungsfähig
     
	     

	Wäre die Durchführung der Maßnahme / des Projektes ohne die Zuwendung nicht möglich oder gefährdet?
	|_|	Nein
|_|	Ja

	Wenn Ja, Begründung (kurze Erläuterung der Notwendigkeit der Maßnahme):

	     

	Sind für die Maßnahme / das Projekt Zuwendungen auch bei anderen staatlichen Stellen beantragt?

	|_|	Nein
|_|	Ja, bei      





	Angaben zur Geschäftsführung
(Angaben über Art und Weise, wie Mittel beim Antragstellenden verwaltet werden und ob eine ausreichende Kassen- und Buchführung vorhanden ist)

	Eine ordnungsgemäße Buchhaltung ist gewährleistet, d. h.

	|_|	die Belege werden in zeitlicher Abfolge, den unterschiedlichen Einnahme- und Ausgabepositionen zugeordnet
|_|	die Verbuchung sämtlicher Belege wird zeitnah vorgenommen, es erfolgt keine Buchung ohne Beleg

	Unsere Buchführung erfolgt nach folgendem System:

	|_|	wir führen eine doppelte Buchführung
|_|	wir führen eine Einnahmen-Ausgabenrechnung (Kassenbuch)
|_|	wir führen wie folgt Buch:      



	Finanzierung

	Gesamtausgaben
Gesamtfinanzierung (Finanzierungsmittel) davon:
Leistungen Dritter (z. B. Teilnahmegebühren, Spenden)      
Zuwendungen Dritter      
Bund (Bewilligungsbescheid vom      )
Landkreis      
     
     
Eigenmittel
davon sollen voraussichtlich mit Krediten finanziert werden
Ungedeckt (beantragte Zuwendung)
	   0,00 €
   0,00 €
[bookmark: Finanzierung1]      €
[bookmark: Finanzierung2]      €
[bookmark: Finanzierung3]      €
[bookmark: Finanzierung4]      €
[bookmark: Finanzierung5]      €
[bookmark: Finanzierung6]      €
[bookmark: Finanzierung7]      €
[bookmark: Finanzierung8]      €
   0,00 €





	Erklärungen des Antragstellers

	Wurde mit der Maßnahme / mit dem Projekt bereits begonnen?

	|_|	Nein
|_|	Ja, Folgeantrag bzw. wiederkehrende Förderung 
	(Aktenzeichen gem. letztem Bescheid (     )
|_|	Ja, zum      

	Wird ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt?

	|_|	Ja
|_|	Nein

	Besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung nach § 15 UStG?

	|_|	Nein
|_|	Ja, die sich daraus ergebenden Vorteile betragen       € und sind von den Ausgaben abgesetzt.

	Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben.
Ich/Wir bestätige(n), dass bei dem vorhanden sein von Personalausgaben, die Beschäftigten finanziell nicht bessergestellt werden als vergleichbare Landesbedienstete (sog. Besserstellungsverbot).
Mir/Uns ist bekannt, dass die Erhebung personengebundener Daten für die Bearbeitung des Zuwendungsverfahrens erforderlich ist (Artikel 13 und 14 DS-GVO). Die nachfolgende „Informationspflicht…“ hierzu habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.
Mir/Uns ist ferner bekannt, dass Zuwendungen ab 1.000 € mit Angabe des Namens bzw. der Bezeichnung des Vereins / der Institution gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 11 Landestransparenzgesetz auf der Transparenz-Plattform des Landes Rheinland-Pfalz (https://tpp.rlp.de/) veröffentlicht werden.
Alle erforderlichen Unterlagen, insbesondere der bei Projektförderungen geforderte Finanzierungsplan bzw. bei institutionellen Förderungen geforderte Haushalts- oder Wirtschaftsplan, sind beigefügt.

	Ort, den Datum
	
_______________________
Unterschrift Antragsteller/-in




Informationspflicht nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) bei Zuwendungen


1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Chef der Staatskanzlei, Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz, Telefon: 06131/16-0, Fax: 06131/164771, E-Mail: poststelle@stk.rlp.de

2. Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten
Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Staatskanzlei, Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz, Tel.: 06131/16-0, E-Mail: datenschutz@stk.rlp.de

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Ihre Daten werden zur Bearbeitung Ihres Zuwendungsantrags erhoben.
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DS-GVO verarbeitet.

4. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden
Die Staatskanzlei verarbeitet die im Zuwendungsantrag genannten Kontaktdaten.


5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erforderlich ist; längstens 10 Jahre.

6. Betroffenenrechte
Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu:
· Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
· Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
· Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dann die Bearbeitung Ihres Anliegens gegebenenfalls nicht mehr möglich ist.

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Staatskanzlei, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den behördlichen Datenschutzbeauftragten.
Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Telefon: +49 (0) 6131 8920-0, Telefax: +49 (0) 6131 8920-299, Webseite: https://www.datenschutz.rlp.de/, E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de.
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